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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde im Wintersemester 1993/94 von der Fakul-
tät für Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. 
Sie ist während meiner Assistententätigkeiten am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Internationales Zivil- und Zivilverfahrensrecht, Urheberrecht der Universität Biele-
feld und am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 
in Hamburg sowie während eines Studienaufenthaltes an der Yale Law School in 
New Häven entstanden. Für die Drucklegung ist die bis Ende Juli 1994 veröffent-
lichte Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt worden. 

Betreut hat diese Arbeit mein verehrter Doktorvater, Herr Professor Dr. Haimo 
Schack. Er versteht es wie nur wenige, Fordern und Gewährenlassen in einer Wei-
se zu verbinden, daß freundschaftliches und fruchtbares Zusammenwirken gedeihen 
kann. Seiner vertrauensvollen Unterstützung und Förderung gilt mein Dank. Herrn 
Professor Dr. Joachim Wieland bin ich für seine Anmerkungen aus öffentlich-
rechtlicher Sicht und die rasche Erstellung des Zweitvotums zu Dank verpflichtet. 
Herzlich zu danken habe ich auch für die zahlreichen Gespräche an der Yale Law 
School mit den Professoren Guido Calabresi, Jules L. Colemann, Anthony Kron-
man, Martha C. Nussbaum und Arnos Tversky über den Einfluß wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Ausgestaltung von rechtlichen Rege-
lungen. Sie haben die vorliegende Arbeit wesentlich beeinflußt. 

Dieses Buch ist mit Unterstützung der Studienstiftung ius vivum gedruckt wor-
den. Es ist meinen Eltern gewidmet, ohne deren Unterstützung ich nicht geworden 
wäre, was ich bin. 

Hamburg, im August 1994 Christoph H. Seibt 
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Einleitung 
Tier- und Pflanzenarten sterben aus, ökologische Systeme zerfallen, und die Bela-
stung der elementaren Naturgüter Boden, Wasser und Luft mit Schadstoffen nimmt 
stetig zu1. Um die ernsthafte Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen und damit seiner Freiheit abzuwenden sowie die hohen volkswirtschaft-
lichen Kosten des Verbrauchs von Umweltressourcen zu senken2, sind Gesetzgeber 
und Rechtswissenschaft aufgerufen, für diese Problemlage Lösungsstrategien zu 
entwickeln und gesetzlich zu verankern. In erster Linie hat die Rechtsordnung ei-
ner weiteren nachhaltigen Schädigung der natürlichen Lebensumwelt durch staatli-
che Instrumente zur Risikobewältigung entgegenzuwirken, d.h. durch direkte Ver-
haltensanordnungen mit entsprechenden Kontrollmechanismen sowie durch indirek-
te Steuerung von Verhaltensweisen3. Diese schadenspräventive Zielsetzung läßt 
sich sowohl durch ordnungsrechtliche Mittel als auch komplementär durch das 
Haftungsrecht erreichen. Dabei spricht für die Verwendung haftungsrechtlicher 
Vorschriften, daß sie imstande sind, das Verhalten zu steuern und gleichzeitig in-
dividuelle Entscheidungsspielräume zu erhalten. Da Informationen zur wirksamen 
und kosteneffizienten Schadensprävention in erster Linie bei den potentiell haf-
tungsrechtlich verantwortlichen Marktteilnehmern vorhanden sind, könnten ent-
sprechend ausgestaltete Haftungsregeln Anreize für wohlfahrtsökonomisch sinnvol-
les schadenspräventives Verhalten schaffen4. 

Nicht alle Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes lassen sich mit einem am 
umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip orientierten Rechtssystem vermeiden und soll-
ten unter wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten auch nicht vermieden werden. 
Für den aus ökologischen Gründen gebotenen Ausgleich von Umweltbeeinträchti-
gungen, die durch unfallartige Ereignisse verursacht worden sind, bietet sich neben 
dem Verwaltungs- und Strafrecht5 in erster Linie das Haftungsrecht an. Es ist bei 

1 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, und Reaktorsicherheit, Umweltbericht 1990, 
passim. 

2 Hierzu z.B. Hampicke/Tampe/Kiemstedt/Horlitz/Walters/Timp, Kosten und Wertschätzung des 
Arten- und Biotopschutzes, insbes. S. 308ff . ; Leipert/Simponis, Environmental Damage, 
S. 3 f f . 

3 Vgl. Brüggemeier, FSJahr, S. 227. 
4 Vgl. Bundesjustizministerium/Bundesumweltministerium (Hrsg.), Interministerielle Arbeits-

gruppe, Bericht 1988, S. 20. 
5 Zu wenig Beachtung haben bislang die strafrechtlichen Möglichkeiten gefunden, zu einer Wie-

derherstellung geschädigter Umweltgüter beizutragen. Dabei dienen einige Umweltstrafnormen 
unmittelbar dem Schutz der Umweltmedien, ohne daß die Verletzung individueller Rechtspositio-
nen vorausgesetzt ist. Daher könnte eine durch das Strafurteil ausgesprochene Wiederherstel-
lungsverpflichtung (z.B. als Auflage im Rahmen der vorläufigen Einstellung gemäß § 153 a Nr. 1 
StPO oder als Bewährungsauflage gemäß § 56 b Abs. 2 Nr. 1 StGB) zum Schadensausgleich auch 
in Fällen führen, in denen kein zivilrechtlicher Anspruch besteht. - Zum Einsatz des Strafrechts in 
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entsprechender Ausgestaltung imstande, die Herstellung eines schadensfreien Zu-
standes anzuordnen und die Kosten der Schädigung dem Schadensverursacher auf-
zuerlegen. 

Nach dem geltenden deutschen Zivilrecht führt jedoch ein Teil von Umwelt-
beeinträchtigungen nicht zu einer Ausgleichspflicht des Verursachers. Läuft bei-
spielsweise ein Großtanker in der Flußmündung der Elbe auf Grund und führt 
diese Havarie zur Freisetzung seiner umweltgefährdenden Ladung, so sind die 
haftungsrechtlich verantwortlichen Parteien nur zum Ausgleich eines Teils der 
verursachten ökologischen Folgen der Ölverschmutzung der Nordseeküste und 
insbesondere der Watten6 verpflichtet. Die verbleibenden Schäden werden von 
der Allgemeinheit getragen. Ein vollständiger Ausgleich scheitert in erster Linie 
am lückenhaften Rechtsgüterschutz der Natur sowie an der Ausgestaltung des 
Schadensrechts. Denn der deutsche haftungsrechtliche Rechtsgüterschutz ist in-
dividualbezogen, d.h. Naturgüter werden nur insoweit geschützt, als deren 
Schädigung zugleich einem Rechtssubjekt zugeordnete Rechtspositionen beein-
trächtigt. Da an Seehunden, Seeschwalben und Prilwürmern sowie am Natur-
haushalt in seiner Gesamtheit keine Individualrechte bestehen, löst ihre Beschä-
digung dementsprechend keine Schadensersatzpflicht aus. Darüber hinaus werfen 
Beeinträchtigungen ökologischer Systeme schwierige Fragen bei der Schadens-
bestimmung und Haftungsausfüllung auf. Das im Beispielsfall betroffene 
schleswig-holsteinische Wattenmeer ist ein einzigartiger Naturhaushalt, der bei 
einer erheblichen und nachhaltigen Schädigung im strengen Wortsinne nicht wie-
derhergestellt werden kann. Damit stellt sich die Frage, ob deshalb eine Wieder-
herstellungsverpflichtung des Schädigers entfallen sollte. Zudem besitzt die 
Mehrzahl der Naturgüter keinen Marktpreis, so daß nach geltendem Recht ein 
kompensatorischer Geldersatzanspruch bei irreparablen Umweltschäden oder bei 
unverhältnismäßig hohen Kosten zur Wiederherstellung des ökologischen Sy-
stems nicht besteht. Sollen Tier- und Pflanzenarten nicht entschädigungslos ver-

ausländischen Rechtsordnungen für den Ausgleich von Umweltbeeinträchtigungen in natura vgl. 
für Italien: Giampietro, Assessment of damage to the environment, S. 21 f. und 59 Fn. 51; für 
Belgien: Faure, TMA 1992,33 ff. 

6 Für ein ausführliches Schadensszenario: Umweltstiftung WWF, Gestern Shetlands - morgen Deut-
sche Bucht, S. 5 ff. - Die Realitätsnähe dieses hypothetischen Sachverhalts wird durch zwei Un-
glücke vor Augen geführt, die sich nach Einreichung der Dissertation ereigneten: In der Nacht 
zum 9. Dezember 1993 verlor das unter französischer Flagge fahrende Schiff Sherbro vor der 
bretonischen Küste 88 Container mit Pflanzenschutzmitteln (Ridomil Plus, Apron Plus); hundert-
tausende von Chemikalienbeutel wurden Ende Januar 1994 an die Nordseeküste Frankreichs, 
Hollands und Deutschlands angeschwemmt, Strände wurden gesperrt und umfangreiche und ko-
stenintensive Reinigungsmaßnahmen durchgeführt; vgl. FAZ v. 21.1994, S. 11; v. 22.1.1994, 
S. 7 f . ; v. 26.1.1994, S. 9; v. 27.1.1994, S. 9; v. 28.1.1994, S. 8; v. 31.1.1994, S. 7; v. 
3.2.1994, S. 7; NZZ v. 22.1.1994, S. 9; v. 25.1.1994, S. 5; v. 26.1.1994, S. 7; v. 27.1.1994, 
S. 9; v. 28.1.1994, S. 9; v. 2.2.1994, S. 9. Am 15. Februar 1994 gingen ca. 150 km nordwestlich 
von Borkum 15 Gefahrgutcontainer mit Wasserstoffperoxyd über Bord eines Frachters; vgl. FAZ 
v. 19.2.1994,S. 7. 
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schwinden, dann sind neuartige Monetarisierungsmethoden für Schäden an Na-
turgütern zu entwickeln und der Rechtsordnung einzufügen. 

Diese beiden Problemkreise charakterisieren das Begriffsfeld des ökologischen 
Schadens7. Die Lösung dieser Problematik ist nach Auffassung des Bundesumwelt-
ministeriums „ein vordringliches Ziel aller rechtlichen Überlegungen zur Fortent-
wicklung des Umwelthaftungsrechts"8. Sie wurde als zivilrechtlich unlösbar9 und 
als „moderne Form der Quadratur des Kreises"10 gekennzeichnet. Die vorliegende 
Untersuchung will unter Rekurs auf ausländische Rechtsordnungen und die in ih-
nen gewonnenen Erfahrungen ein zivilrechtliches Modell zum Ausgleich ökologi-
scher Schäden vorstellen. Der Herausforderung des Untersuchungsgegenstandes 
entsprechend werden die Pfade des individualrechtsschützenden Zivilrechts verlas-
sen, um hierneben einen Gruppenrechtsschutz zu entwickeln. 

Im ersten Teil der Untersuchung wird das von der rechtswissenschaftlichen Dis-
kussion verwendete Begriffsfeld des ökologischen Schadens näher ausgeleuchtet. 
Sodann folgt die Begründung der dieser Arbeit zugrundeliegenden kollektivgutsbe-
zogenen Begriffsbestimmung, nach der ökologische Schäden Beeinträchtigungen 
der nicht-individualrechtsbezogenen Natur sind. 

Der zweite Teil der Arbeit ist der Frage gewidmet, auf welchem Wege ein lückenlo-
ser zivilrechtlicher Rechtsgüterschutz des Naturhaushalts erreicht werden kann. Der 
erste Abschnitt gilt der Darstellung des individualrechtsbezogenen Rechtsgüterschut-
zes im deutschen Zivilrecht. Diese Analyse wird deutlich machen, daß selbst diese en-
ge individualrechtliche Haftungskonzeption einen weitreichenden Schutz der Naturgü-
ter vermittelt, der entgegen der überkommenen Rechtsauffassung beispielsweise auch 
den Meeresstrand und die Watten mit einbezieht. Sodann werden die Lösungsvor-
schläge der Literatur sowie die den Untersuchungsgegenstand betreffenden Gesetzes-
entwürfe dargelegt und einer kritischen Würdigung unterzogen. Im dritten Abschnitt 
folgt der Blick in ausländische Rechtsordnungen sowie in internationale Vertragswer-
ke, die den Ausgleich ökologischer Schäden vorsehen. Die Durchdringung entspre-
chender US-amerikanischer und italienischer Rechtsvorschriften offenbart, daß eine 
Rechtsgüterzuordnung kollektiver Umweltgüter zur Allgemeinheit als einem geson-
derten Rechtsträger und ihre Vertretung durch gesetzlich bestimmte Treuhänder eine 
vielversprechende Lösung ist. Schließlich entwirft der vierte Abschnitt eine eigene 
Konzeption für einen umfassenden zivilrechtlichen Rechtsgüterschutz der Natur. Die 

7 Zutreffend Ger/acft, Privatrecht und Umweltschutz, S. 287; Engelhardt, S. 127; Schilcher/Klee-
wein, S. 119; vgl. auchLarroumet/Fabry, Gaz.Pal. 4./5.5.1994, 17 (19). - Die Bewältigung von 
Kausalitätsnachweisproblemen und die Diskussion über den Haftungsgrund sowie über das Erfor-
dernis eines rechtswidrigen Verhaltens sind keine für die Behandlung ökologischer Schäden spe-
zifischen Fragestellungen und werden daher im Rahmen dieser Untersuchung nicht behandelt. 

8 SAiiZ-Bericht, S. 36. 
9 Diederichsen, 56. DJT, L 50 („Der Artenschutz liegt außerhalb der Denkkategorien des Zivil-

rechts"). 
10 Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, S. 220. 
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Ausführungen münden in die Kernthese der Arbeit, den Naturhaushalt und die nicht-
individualrechtsbezogenen Naturgüter der Allgemeinheit in Form einer gesetzlich 
auszugestaltenden Gesamthandsgemeinschaft zuzuordnen. Im Interesse einer wirksa-
men und gemeinwohlorientierten Wahrnehmung der Gesamthandsrechte sollte ihre 
Vertretung konkurrierend in die Hände der Individualgeschädigten, der Umwelt-
schutzverbände und der für die Verwaltung des betroffenen Naturhaushalts zuständi-
gen Behörden gelegt werden. 

Im dritten Teil beschäftigt sich die Untersuchung mit Fragen der Schadensbe-
stimmung und Haftungsausfüllung bei ökologischen Schäden. Die Besonderheiten 
ökologischer Systeme und ihre Auswirkungen auf eine Schadensausgleichsregelung 
sowie die von den Wirtschaftswissenschaften entwickelten Monetarisierungsmetho-
den zur Schadensbemessung bei nicht-marktfähigen Naturgütern werden im ersten 
Abschnitt dargestellt. Sodann wird im zweiten Abschnitt das deutsche Schadens-
recht skizziert und seine nur verminderte Leistungsfähigkeit beim Ausgleich öko-
logischer Schäden herausgearbeitet. Hierbei stehen im Mittelpunkt der Erörterun-
gen die Begriffe der Naturalherstellung und des Vermögensschadens sowie das 
Prinzip der Dispositionsfreiheit des Geschädigten über die zur Naturalherstellung 
erlangten Beträge. Hieran schließt sich eine rechtsvergleichende Untersuchung an, 
welche in erster Linie die Rechtsordnungen der Vereinigten Staaten und Italiens 
nach ihren Regelungen zur Schadensausgleichssystematik bei die Allgemeinheit 
betreffenden Umweltschäden befragt. Abschließend ist es im vierten Abschnitt ein 
weiteres Anliegen der Arbeit, eine eigene Konzeption zum Schadensausgleich her-
auszuarbeiten. Im einzelnen wird ein ökologisch-funktionaler Schadens- und Wie-
derherstellungsbegriff entwickelt. Weiter werden gesetzliche Regelungen vorge-
schlagen, die eine zweckgerichtete, auf die Wiederherstellung der betroffenen 
ökologischen Systeme zielende Verwendung der entsprechenden Schadensersatzbe-
träge sicherzustellen helfen. Schließlich wird in diesem Abschnitt gefordert, bei ir-
reparablen Umweltbeeinträchtigungen und bei unverhältnismäßig hohen Wieder-
herstellungskosten für die Gesamthand einen kompensatorischen Schadensersatzan-
spruch zu begründen, dessen Höhe unter Zuhilfenahme ökonomischer Monetarisie-
rungsmodelle zu ermitteln ist. 

Der vierte Teil der Arbeit faßt die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung 
thesenartig zusammen. 



Erster Teil 

Begriffsbestimmung „ökologischer Schaden" 
Der Begriff des ökologischen Schadens wird seit Mitte der achtziger Jahre in der 
deutschen rechtwissenschaftlichen Diskussion über eine Reform des Umwelthaf-
tungsrechts benutzt1. Tagungen in Karlsruhe2 und Bonn3 beschäftigten sich mit dem 
Ausgleich ökologischer Schäden; eine Vielzahl von Aufsätzen und eine Monogra-
phie tragen diesen Begriff im Titel4. Gesetzlich verankert ist der Begriff des öko-
logischen Schadens in § 1 Nr. 5 HmbNatSchG5 . Gleichwohl läßt sich eine Über-
einstimmung bei der Begriffsbildung bislang nicht feststellen. 

A. Ausgangspunkt der Betrachtungen 
Im Ausgangspunkt herrscht Einigkeit, daß der Begriff des ökologischen Schadens 
auf Beeinträchtigungen ökologischer Systeme oder des Naturhaushaltes verweist6 . 
Er rekurriert auf die naturwissenschaftliche Konzeption des ökologischen Systems 
als eines ganzheitlichen Wirkungsgefüges von Organismen in einem bestimmten 
Areal und deren abiotischer Umwelt7 . Demnach ist die Zerstörung oder Verände-
rung der Bestandteile des Naturhaushalts und damit seines Wirkungsgefüges ein 

1 Soweit ersichtlich wurde dieser Begriff von Nawrath, Haftung für Schäden durch Umweltchemi-
kalien (1982), S. 69 erstmals in die rechtswissenschaftliche Diskussion eingeführt. 

2 „Die Rechtspflicht zur Wiedergutmachung ökologischer Schäden", Arbeitstagung des Instituts 
für Rechtswissenschaft der Universität Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Bundesumwelt-
ministerium, 3./4.12.1987; hierzuAtofer, DVB1. 1988, 336ff.; Schaben, NJW 1988, 1132f. 

3 „ Verantwortlichkeit für ökologische Schäden - Ein rechtsvergleichendes Symposium", Symposi-
um der Universität des Saarlandes in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium, 
9./10.1.1992; hierzuMarticke, Env.Policy&Law22(1992), S. 28ff. 

4 Vgl. Schulte, Ausgleich ökologischer Schäden (1990); ders., JZ 1988,278 ff.; Friehe, NuR 1990, 
360ff.; ders., NuR 1992, 453ff.; Gassner, UPR 1987, 370ff.; Knopp, ZfW 1988, 261 ff.; 
Ladeur, NJW 1987, 1236ff.; Marburger, AcP 1992, 1 ff.; Otto, UPR 1992, 365ff.; Rehbinder, 
NuR 1988,105 ff. ;«<?«, NuR 1992, 155 ff. 

5 Hamburgisches Gesetz über Naturschutz-und Landschaftspflegev. 12.3.1981, HmbGVBl. 1981, 
S. 167. Als Ziel des Naturschutzes wird dort statuiert, daß „wirtschaftliche oder ökologische 
Schäden durch nicht dem Jagdrecht unterliegende Tiere ... nach Möglichkeit durch erprobte und 
unbedenkliche ökologische Maßnahmen verhindert werden". Zur Begründung der Vorschrift: 
Bürgerschaft-Drs. 9/1737, S. 23. 

6 Vgl. Schulte, Ausgleich ökologischer Schäden, S. 21 ff.-Enger offenbar Salje, Kommentar, § 16 
Rn. 1 („alle nachhaltigen Eingriffe in den Naturhaushalt, die regelmäßig durch die Umweltmedi-
en und Naturgüter wie Wasser, Boden, Klima oder Luft vermittelt die Tier- und Pflanzenwelt be-
einträchtigen" ) (Hervorhebung vom Verf.). 

7 Ellenberg, Ökosystemforschung, S. 1; Kalusche, Ökologie, S. 13; Odum/Overbeck/Overbeck, 
Ökologie, S. 10; Wissel, Theoretische Ökologie, S. 202; BMFT, Umweltforschung, S. 39. 
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ökologischer Schaden im naturwissenschaftlichen Sinne8; dabei kann die Beschaf-
fenheitsveränderung der Umwelt physikalischer, chemischer oder biologischer Art 
sein9. Dieser ökologischen Betrachtungsweise entspricht es, Naturgüter wie Tiere 
und Pflanzen in erster Linie nicht als isolierte Güter, sondern funktional als Fakto-
ren im entsprechenden ökologischen System zu definieren10. Dieses naturschutz-
rechtliche Begriffsverständnis spiegelt sich auch in den deutschen und österreichi-
schen Gesetzesentwürfen wider, welche die Verankerung einer Ausgleichspflicht 
für ökologische Schäden als Beeinträchtigungen des Naturhaushalts anstrebten oder 
noch anstreben11. Hervorzuheben ist beispielsweise die Begriffsbestimmung einer 
„Beeinträchtigung des Naturhaushalts" im Arbeitsentwurf für ein Umwelthaftungs-
gesetz des Bundesumweltministeriums von 1989, nach der eine solche Beeinträch-
tigung bei Störungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Nutzenfähig-
keit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft anzunehmen ist12. Eine prononciert ökologisch-funktiona-
le Begriffsbestimmung findet sich ebenfalls im Entwurf der österreichischen Par-
lamentsfraktion der Grünen für ein Umwelthaftungsgesetz. Dort wird eine Haftung 
durch die Beeinträchtigung des Naturhaushalts oder eines seiner Bestandteile ausge-
löst, sofern durch eine Verunreinigung von Wasser, Luft oder Boden „einzelne 
Selbstregulations- und Fortentwicklungsmechanismen unterbunden oder gestört 
werden"13. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der Begriff des ökologi-
schen Schadens einen naturwissenschaftlichen Kern besitzt und Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts und seiner Bestandteile umfaßt. 

B. Vorschläge zur Begriffsbildung 
In der rechtswissenschaftlichen Literatur ist jedoch umstritten, ob diese naturale 
und phänomenologische Begriffsbestimmung, die lediglich gegenständlich das 
Schädigungsobjekt identifiziert (hierzu 1.), ausreicht oder ob sie durch rechtliche 
Kategorien weiter eingegrenzt werden sollte (hierzu 2.). 

I. Phänomenologisches Begriffsverständnis 
Ein Teil des Schrifttums bevorzugt ein naturales, phänomenologisches Begriffs-
verständnis, nach dem der Begriff des ökologischen Schadens kein rechtlicher, 

8 Kaule, Faktische Möglichkeiten der Wiedergutmachung ökologischer Schäden, S. 15. 
9 Vgl. Führ/Roller, Reform des Umwelthaftungsrechts, S. 15. 
10 Zu diesem naturschutzrechtlichen Verständnis ausführlich unten 3. Teil A. I. und D. I., 

S. 186 ff. und 297 f. 
11 Hierzu ausführlich unten 2. Teil B. III. undC. II. 1. b), S. 52 ff. und 110 ff. 
12 Vgl. Art. 1 § 2 Abs. 5 BMU-E, BMU Z II 5-500 100-2/1; abgedruckt bei Salje, UmwHG-

Kommentar, AnhangV;hierzuunten2 .Tei lB. I I I .4 , S. 56 f. 
13 Vgl. § 1 Abs. 8 östGrünen-E, 11-2194 Beilagen Sten.Prot. Nationalrat XVIII. Gesetzgebungspe-

riodeNr. 169/A; hierzuunten2. TeilC. II. l .b), S. 111 f. 
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sondern ein tatsächlicher, am Schädigungsobjekt ausgerichteter Begriff sei. Danach 
wäre ein ökologischer Schaden im Grundsatz ebenso zu bestimmen wie ein Kraft-
fahrzeugschaden. Beide Begriffe beschreiben lediglich eine eingetretene Zustands-
veränderung an einem Gegenstand, einmal am Naturhaushalt und seinen Bestand-
teilen, das andere Mal an einem Kraftfahrzeug. Eine rechtlich erhebliche Aussage 
soll sich aus beiden Begriffen nicht ergeben. Mithin umschreibt diese Auffassung 
ökologische Schäden als Veränderungen der Naturgüter Wasser, Boden, Luft, Kli-
ma, Pflanzen- und Tierwelt sowie die Störung ihrer Wechselbeziehungen14. Insbe-
sondere Schulte, Winter und die Interministerielle Arbeitsgruppe des Bundesjustiz-
und Bundesumweltministeriums haben zur Erläuterung dieses rechtlich undifferen-
zierten Begriffs paradigmatisch Sachverhalte von Umweltbeeinträchtigungen gebil-
det, die im rechtlichen Sprachgebrauch mit der Problematik ökologischer Schäden 
in Verbindung gebracht werden15. 

II. Rechtliches Begriffsverständnis 

Demgegenüber schränkt ein anderer Teil der Literatur diesen naturalen Begriff 
durch Verwendung rechtlicher Kategorien ein, namentlich durch die Schadensart, 
durch das Merkmal einer Zuordnungsfähigkeit zu einem Individualrechtsträger 
oder durch beides. 

Beispielsweise halten Gassner und Paschke das Kriterium der Schadensart für die 
Begriffsbestimmung für maßgeblich. Danach seien ökologische Schäden solche Beein-
trächtigungen von Naturgütern, die Nichtvermögensschäden auslösten bzw. nicht in 
Geld auszudrücken seien16. Die Verfasser der Umwelthaftungsgesetzentwürfe der 
Länder Hessen und Nordrhein-Westfalen kennzeichnen ökologische Schäden eben-
falls als „monetär nicht bewertbare Beeinträchtigungen des Naturhaushalts"17. In 

14 Vgl. Diederichsen, FS Lukes, S. 55; Führ/Roller, Reform des Umwelthaftungsrechts, S. 15; 
Ganten/Lemke, UPR 1989, 1 (12 Fn. 87); Geige\-Rixecker, 4.Kap. Rn. 88; Rehbinder, NuR 
1989, 149(162); Schulte, JZ 1988, 278(285); Winter, Fondslösungen, S. 18f.; vgl. auch Heme-
ler, Jb. UTR 5 (1988), 205 (227); Nawrath, Die Haftung für Schäden durch Umweltchemikalien, 
S. 69 f. - Aus der schweizerischen Literatur: Petitpierre, Zivilrechtliche Haftpflicht für Umwelt-
schädigungen, S. 59 f. 

15 Schulte, Ausgleich ökologischer Schäden, S. 18ff. ; ders., JZ 1988, 278 (279ff .) ; Winter, 
Fondslösungen, S. 19; Bundesjustizministerium/Bundesumweltministerium (Hrsg.), Intermini-
sterielle Arbeitsgruppe, Bericht 1988, S. 38. 

16 Paschke, Kommentar, § 16 Rn. 1; Gassner, UPR 1987, 370 (371); Scheier/Klowait, Z fW 1993, 
129 (139 Fn. 41); vgl. auch Führ/Roller, Reform des Umwelthaftungsrechts, S. 15. - Einschrän-
kend: Salje, Kommentar, § 16 Rn. 1 („Der ökologische Schaden ist auch nicht immer Vermö-
gensschaden"); Geigel-Schlegelmilch, 24. Kap. Rn. 55 („Ein ökologischer Schaden muß nicht 
einmal in Geld ausdrückbar sein"); zweifelnd auch Hager, Fortentwicklung des Umwelthaftungs-
rechts, S. 17; Rehbinder, NuR 1988,105 (106). 

17 Gesetzesantrag Hessen, BR-Drs. 100/87vom20.3.1987, AnlageS. 1 und 14. Ähnlich Gesetzes-
antrag Nordrhein-Westfalen, BR-Drs. 217/87 vom 20.5.1987, AnlageS. 2und 16; hierzu Beute, 



8 1. Teil: Begriffsbestimmung „ökologischer Schaden" 

ähnlicher Weise unterscheidet Hager zwischen der ökonomischen Funktion und 
ökologischen Funktion von Naturgütern und bezeichnet Schäden am letzteren 

18 Funktionsaspekt als „ökologischen Schaden" . 

Eine andere Gruppe von Autoren hält die fehlende individualrechtliche Zuord-
nung des Naturhaushalts in seiner Gesamtheit sowie einzelner Naturgüterarten für 
die Explikation des Begriffs „ökologischer Schaden" für entscheidend. Während 
Beeinträchtigungen von Naturgütern, an denen Individualrechte bestehen, „Um-
weltschäden" seien19, solle der Begriff des ökologischen Schadens für Störungen 
nicht-individualrechtsbezogener Naturgüter reserviert sein. Dementsprechend seien 
ökologische Schäden solche, die - sich der privatrechtlichen Zuordnung des Scha-
densrechts entziehende - kollektive Umweltgüter betreffen20. Dieses - das naturale 
Begriffsverständnis eingrenzende - Merkmal findet sich auch im hessischen Ent-
wurf für ein Umwelthaftungsgesetz21. 

Brüggemeier nutzt beide Kriterien zur Begriffsbestimmung. Danach seien öko-
logische Schäden Beeinträchtigungen der nicht-individualrechtlich zugeordneten 
Natur sowie immaterielle Schäden an Individualnaturgütern22. Demgegenüber hält 
Pelloni das Kriterium der Schadensintensität für entscheidend und möchte von 
„echten" ökologischen Schäden nur bei „irreversiblen oder nur langfristig wieder 
rückgängig zu machenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts" sprechen23. 

C. Begriffsverständnis dieser Untersuchung 
Das Ziel dieser Untersuchung ist nicht in erster Linie die Analyse bestehender 
rechtlicher Regelungen, sondern die Lösung eines realen Problems unter Zuhilfe-
nahme rechtlicher Instrumentarien. Zivilrechtliche Haftungsregelungen zum Schutz 

Laufener Seminarbeiträge 1/87, 20 (22). - Vgl. auch § 1 Nr. 5 HmbNatSchG, der den 
„wirtschaftlichen" Schäden die „ökologischen" gegenüberstellt. 

18 Hager, Fortentwicklung des Umwelthaftungsrechts, S. 16. 
19 Feess-Dörr/Prätorius/Steger, Umwelthaftungsrecht, S. 27 f. 
20 Lummert/Thiem, Rechte des Bürgers zur Verhütung und zum Ersatz von Umweltschäden, S. 171; 

Diederichsen, 56. DJT, L50; Feess-Dörr/Prätorius/Steger, Umwelthaftungsrecht, S. 28 und 40; 
Hager, NJW 1986, 1961; Nicklisch, VersR 1991, 1093 (1097); Taupitz, Jura 1992, 113 (118); 
Bundesjustizministerium/Bundesumweltministerium (Hrsg.), Interministerielle Arbeitsgruppe, 
Bericht 1988, S. 38; BDI, Stellungnahme zu den Berichten des Bundesjustiz- und Bundesum-
weltministeriums (15.12.1988), S. 12. Ähnlich ßej r , Luftverschmutzung und Haftung in Europa, 
S. 93 f. („Gesamtschaden im biologischen Gleichgewicht"). 

21 BR-Drs. 100/87 vom20.3.1987, AnlageS. 1,14. 
22 Brüggemeier, Umwelthaftung als Kodifikationsproblem, S. 325 („Von einem ökologischen 

Schaden i.e.S. kann nur bei irreversiblen oder nur langfristig wieder rückgängig zu machenden 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts gesprochen werden, die entweder bei der 'Natur im Pri-
vatbesitz' eintreten, aber keinen Vermögensschaden darstellen, - oder die eigentumsfreie Natur 
betreffen"); ders., KJ 1989,209 (224 f.). 

23 Pelloni, Privatrechtliche Haftung für Umweltschäden und Versicherung, S. 52. 



C. Begriffsverständnis dieser Untersuchung 9 

„freier" Umweltgüter sollen entwickelt werden, um einerseits deren Beeinträchti-
gung umfassender als bislang zu verhindern und um andererseits die Ausgleichs-
kosten von der Allgemeinheit auf den Verursacher der Schädigung zu verlagern. 
Dementsprechend liegt die zu lösende Aufgabe nicht darin, den Bedeutungsinhalt 
eines vorgegebenen Begriffes zu ermitteln, sondern vielmehr einen solchen zu 
schaffen. Unter Berücksichtigung des formulierten Ziels der Untersuchung ist der 
Begriffsinhalt in einer Weise zu gestalten, daß mit dem Begriff des ökologischen 
Schadens ein tatsächlicher Sachverhalt in eindeutiger Weise einer haftungsrechtli-
chen Bewertung zugeführt werden kann, dieser Begriff also als Rechtsbegriff ver-
standen wird. Zudem hat der Begriff auf seinen naturwissenschaftlichen Kern Be-
zug zu nehmen und sollte die Grenzen des allgemeinen Sprachgebrauchs nicht 
überschreiten. In erster Linie wird mithin eine rechtliche Kategorie gesucht, durch 
die dem Begriff des ökologischen Schadens eine „gehaltvolle rechtliche Aussage" 
über die Möglichkeit und die besonderen Umstände des Schadensausgleichs in Ab-
grenzung zu anderen Umweltschäden vermittelt wird24. 

Hierbei vermag das Kriterium des Vermögensschadens eine konturenscharfe Be-
reichsbestimmung des Begriffs „ökologischer Schaden" nicht zu leisten25. Wie 
nämlich im dritten Teil dieser Untersuchung gezeigt wird, ist der an den Markt-
preis gekoppelte Vermögensschadensbegriff im deutschen Zivilrecht, der den 
Ausgleich von Umweltbeeinträchtigungen erschwert, nicht haltbar und mit der An-
erkennung anderer wirtschaftswissenschaftlicher Methoden zur Schadensbemessung 
bei dem hiesigen Untersuchungsgegenstand aufzugeben. Unter Zuhilfenahme sol-
cher alternativen Monetarisierungsmethoden kann eine von subjektiven Empfin-
dungen weitgehend unabhängige Bestimmung von Werteinbußen erreicht werden, 
so daß jedenfalls die Beeinträchtigung von Nutzwertfaktoren des Naturhaushalts 
und seiner Bestandteile als Vermögensschaden gewertet werden könnte, sofern das 
geschädigte Gut einem Rechtsträger zugeordnet ist26. Diese Ergänzung der recht-
lich anerkannten Methoden zur Bestimmung des Vermögensschadens, die unter 
ökologischen Gesichtspunkten erstrebenswert ist, führt dazu, daß auch die ge-
meinhin als ökologische Schäden gekennzeichneten Beeinträchtigungen als Vermö-
gensschäden einzustufen sind. Deswegen eignet sich das Merkmal der Schadensart 
nicht, dem Begriff des ökologischen Schadens einen gegenüber anderen Umwelt-
schäden hinreichend zu sondernden Bedeutungsinhalt zu geben. 

Dies zu leisten vermag alleine das Kriterium der fehlenden Individualrechtsbezo-
genheit des Schadens. Demnach sind ökologische Schäden Beeinträchtigungen sol-
cher Umweltgüter und ökologischer Funktionen, die nicht einzelnen, sondern bis-
lang niemandem rechtlich zugeordnet sind. Mit anderen Worten: Der Begriff des 
ökologischen Schadens wird synonym mit Schäden an den nicht-individualrechtsbe-

24 So auch Gassner, UPR 1987, 370 (371); Rehbinder, NuR 1988, 105; Landsberg/Lülling, DB 
1990,2205 (2210). 

25 So auch zutreffend Petitpierre, Zivilrechtliche Haftpflicht für Umweltschädigungen, S. 60. 
26 Hierzu ausführlich unten 3. Teil B. II. 3. b), S. 240 f. 
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zogenen Naturgütern und ökologischen Wirkungszusammenhängen verwendet. 
Durch das Merkmal der individuellen Rechtsgüterzuordnung wird eine eindeutige 
Qualifizierung von Schäden an Naturgütern als „ökologische" ermöglicht. Denn 
der Umfang potentieller Schadensgegenstände, die zu einem ökologischen Schaden 
führen, bestimmt sich durch die Substraktion individualrechtlich geschützter Inter-
essen an der Umwelt von der Gesamtheit aller Umweltwertaspekte. Beeinträchti-
gungen dieser sich aus dem Substraktionsprozeß ergebenden Bestandteile und 
Funktionen des Naturhaushalts werden in dieser Untersuchung als ökologische 
Schäden qualifiziert. Der Umfang der in dieser Weise gekennzeichneten tatsächli-
chen Positionen, die später der Allgemeinheit als einem eigenständigen Rechtsträ-
ger zugeordnet werden sollen27, wird durch die im zweiten Teil durchgeführte Un-
tersuchung zum Rechtsgüterschutz der Natur im deutschen Zivilrecht gleichsam 
negativ konturiert. Diese Analyse wird ergeben, daß die Luft, die Bestandteile und 
Funktionen des Grundwassers und der Wassersäule, die nicht durch Nutzungsrech-
te geschützt werden, die wildlebenden Tiere, an denen keine ausschließlichen An-
eignungsrechte bestehen, und der Naturhaushalt in seiner Gesamtheit nicht indivi-
dualrechtlich zugeordnet werden und daß daher Beeinträchtigungen dieser Positio-
nen zivilrechtlich keine Ausgleichspflicht nach sich ziehen. Schädigungen dieser 
Güter und Funktionen sind ökologische Schäden. Demnach liegt dieser Untersu-
chung eine kollektivgüterbezogene Begriffsbestimmung zugrunde. 

27 Hierzu ausführlich unten 2. Teil D. III., S. 162 ff. 
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